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Sngadiner Iremdenpolizei im 17. Jahrhundert.

Im Gemeindearchiv Zuoz findet sich u. a. ähnlichen Decreten aus

der Zeit der Nachwehen des Dreißigjährigen Krieges auch das

nachstehende, das uns einen Einblick gestattet in das damalige St. Moritzer
Fremdenleben und dessen Zustände. Das romanisch verfaßte Decret lautet

im Auszuge deutsch wie folgt:
Anno 1678, den 26. Februar in Zuoz. Die in Zuoz versammelte

Landsgemeinde des Oberengadins (ennnosn Arnncl) beschließt auf Klage

und Anregung des Colloquiums über die im Engadin und ganz besonders

in St. Moritz eingerissene Sittenlosigkeit hin, eine ernste Vermahnung ans

Volk von den Kanzeln verlesen zu lassen. Gegen die Fremden in St. Moritz
(heißt es weiter), welche uns wegen unserer reformierten Religion
verhöhnen und uns Ketzer und Bestien nennen, soll das Kriminalgericht mit
aller Strenge einschreiten und sie zur Ordnung und Anstand weisen.

Am 2. März ssusàoin unni wird dieses Decret vom ooinosn xitsoinzu
bestätigt.

Lx prvtoeollo. siZ. Llianett ààres, vaux. p. t. uullor.
e. c.

Khronik des Monats Zum 19vl.
politisches. Den 5. Mai fanden die Großrats- und Kreiswahlen statt; von

den crstern kamen in Chur an diesem Tage nur 7 von 9 zu stände, weshalb die

Wahlen den 12. und, da auch an diesem Tage nur eine Wahl getroffen wurde, den
Iß. Mai fortgesetzt wurden. — Der Große Rat versammelte sich den 20. Mai,
nachmittags 3 Uhr zu seiner ordentlichen Session, zum Standespräsidentcn wählte er

Herrn Major Ed. Walser, zum Vizepräsidenten Herrn Präsident I. Töndury-Zendcr,
zum Regierungspräsidenten pro 1992 Herrn Regierungsrat Anton Caslisch und zum
Vizepräsidenten Herrn Regierungsrat Or. Fr. Brligger. Das vor einem Jahre in
erster Lesung durchberatcne Jagdgesetz wurde in zweiter Lesung angenommen;
dasselbe sowie der revidierte Art. 19 litt. e. der Sanitätsordnuug, betr. Zulassung von
Aerzten ohne schweiz. Diplom zur Ausübung der Kurpraxis, unterliegen der

Volksabstimmung. Die von der Regierung vorgeschlagenen Verordnungen betr. die

kantonalen Beiträge an die Lehrerbesoldungen armer Gemeinden, über die Beiträge an
Real- und Fortbildungsschulen, die Besoldung des Landjägerkorps und Hebung der
Kleinviehzucht wurden angenommen und der Kleine Rat ermächtigt, die Schulordnug
von 1853 mit den gegenwärtig in Kraft bestehenden Vcrfassnngs- und
Gesetzesbestimmungen in Einklang zu bringen. Der Vorschlag der. Regierung betr. den Bau
einer Versorgungsanstalt für unheilbare ruhige Irren und Blödsinnige und Schaffung

eines hiezu dienenden Bausands wurde genehmigt und den Oberwärtern der
Anstalt Waldhaus eine bescheidene Gehaltserhöhung bewilligt. Veranlaßt durch
bezügliche Vorschläge der Geschäftsprüfungskommission beauftragte die Behörde den
Kleinen Rat zu untersuchen, ob und wie in Ausführung der gegenwärtigen Vcr-


	Engadiner Fremdenpolizei im 17. Jahrhundert

